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I. Vorwort 

Investmentfonds sind ein wichtiger Be-
standteil des modernen Finanzmanage-
ments. Sie ermöglichen dem Investor,
das Know-how eines erfahrenen Asset 
Managements und die Vorteile einer pro-
fessionellen Vermögensanlage zu nutzen,
ohne sich selbst um Kapitalmarktentwick-
lungen kümmern zu müssen. Darüber hin-
aus kann der Anleger beim Erwerb von
Fondsanteilen von der Risikostreuung in-
nerhalb des Fonds profitieren, denn durch
die Mischung zahlreicher Wertpapiere wer-
den die mit der Wertpapieranlage verbun-
denen Risiken grundsätzlich begrenzt. Trotz
der Investition in eine Vielzahl von Wertpa-
pieren entfallen die damit verbundenen
Verwaltungs- und Buchhaltungsarbeiten
für den Fondsanleger weitgehend, da diese
bereits von Union Investment im Rahmen
der Fondsbuchhaltung vorgenommen wer-
den. Anstelle der zahlreichen Einzelwerte
sind für die Anleger nach geltendem Recht
grundsätzlich nur die jeweiligen Fondsan-
teile in der Bilanz zu berücksichtigen.

Ziel dieser Broschüre ist es,

� dem betrieblichen Anleger die Prinzipien
der Fondsbesteuerung und die damit
verbundenen Bilanzierungsgrundsätze
nach dem deutschen Recht des Handels-
gesetzbuches (HGB) in Kürze zu erläu-
tern.

� die jeweiligen Bescheinigungen und 
Abrechnungen, die Union Investment
ihren Anlegern im UnionDepot zur Ver-
fügung stellt, im Hinblick auf ihre Aus-
wirkungen auf die Bilanz des betrieb-
lichen Anlegers zu erläutern.

Die fachkundige Beratung durch einen
Rechtsanwalt oder Steuerberater kann und
will diese Broschüre nicht ersetzen. Wir
verweisen insoweit auf den Haftungsaus-
schluss auf der letzten Seite. Die in dem
Leitfaden dargestellte Sach- und Rechtslage
entspricht dem bei Drucklegung im Juni
2008 bekannten Stand der Gesetzgebung.

Die steuerlichen Hinweise zu den 
einzelnen Fonds finden Sie im Internet
unter www.union-investment.de/
steuerdaten.
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II. Basiswissen

1. Das Transparenzprinzip

Das Transparenzprinzip besagt, dass der In-
haber von Fondsanteilen quasi so zu behan-
deln ist, als hätte er die jeweiligen im Fonds
enthaltenen Wertpapiere direkt gehalten.
Daher werden entsprechend zur Direktanla-
ge auch bei Fondsinvestments auf die steuer-
pflichtigen Zinserträge und die sonstigen Er-
träge des Fonds die Zinsabschlagsteuer und
auf die inländischen Dividenden die Kapital-
ertragsteuer, jeweils zuzüglich Solidaritäts-
zuschlag, erhoben. Wie bei der Direktanlage
können diese bereits abgeführten Steuern
mit der endgültigen Steuerschuld des Anle-
gers verrechnet werden, da es sich um eine
Vorauszahlung auf die Steuerschuld handelt.
Auch die Anrechnungsansprüche auf im
Fonds angefallene ausländische Quellensteu-
ern reicht der inländische Fonds an seinen
Anteilinhaber weiter oder berücksichtigt sie
als Werbungskosten.

2. Das Zuflussprinzip

Das in §11 EStG normierte Zuflussprinzip 
besagt, dass Einkünfte beziehungsweise Er-
träge in dem Kalenderjahr versteuert werden
müssen, in dem sie dem Anleger zugeflossen
sind. Zufluss bedeutet, dass der Anleger über
den ausgeschütteten Betrag verfügen kann.
Im Falle ausschüttender Fonds ist demzufolge
das Jahr maßgeblich, in dem die Ausschüt-
tung stattgefunden hat.

50.000,– Euro
zinsabschlagpflichtig

Für thesaurierende Fonds gilt allerdings eine
Besonderheit. Hier ist das Jahr der Thesaurie-
rung der Erträge maßgebend. Thesaurierun-
gen erfolgen jeweils am Geschäftsjahresende
des betreffenden Fonds. Zu diesem Zeitpunkt
wird unterstellt, dass dem Anleger die Erträge
zugeflossen sind.

3. Zwischengewinn und Stückzinstopf

Zum Zwischengewinn zählen in erster Linie
die Zinsen und zinsähnlichen Einnahmen des
Fonds und die angewachsenen Ansprüche auf
derartige Einnahmen, die den Anlegern noch
nicht zugeflossen sind oder noch nicht als
zugeflossen gelten. Für institutionelle Anleger
ist der Zwischengewinn primär im Zusam-
menhang mit Zielfonds, die in die Dach- bzw.
Spezialfonds gekauft werden, von Bedeu-
tung. Hintergrund hierfür ist, dass ein solcher
Fonds aufgrund der Einnahmen-Überschuss-
Rechnung nach § 3 Abs. 1 InvStG den Zwi-
schengewinn aus Zielfonds steuerlich zu be-
rücksichtigen hat.

Die depotführende Bank führt für jeden An-
leger zur Verrechnung der aufgewendeten
und erhaltenen Zwischengewinne einen sog.
„Stückzinstopf“, in dem beim Erwerb von
Anteilscheinen mitbezahlte Zwischengewinne
als Guthaben geführt werden. Von diesem
Guthaben werden die zinsabschlagsteuer-
pflichtigen Kapitalerträge aus dem Fonds,
wie sie dem Anleger zum Beispiel bei Verkauf,

Ausschüttung oder Thesaurierung zufließen,
abgezogen. Die Verrechnung findet nur inner-
halb eines Kalenderjahres statt. Am Jahres-
ende wird der Saldo dem Anleger im Rahmen
der Jahresbescheinigung und ggf. Jahres-
steuerbescheinigung ausgewiesen.

4. Zinsabschlag

Der Zinsabschlag (ZASt) ist eine Form der 
Kapitalertragsteuer. Bei diesem Steuerabzug
handelt es sich nicht um eine eigenständige
Steuer, sondern lediglich um eine besondere
Steuererhebungsform. Im Rahmen der jähr-
lichen Steuerveranlagung wird der Zinsab-
schlag mit der zu zahlenden Steuerschuld
verrechnet.

Die depotführende Bank behält sowohl bei
Ertragsausschüttungen als auch bei Fonds-
anteilrückgaben einen Zinsabschlag in Höhe
von 30 Prozent zusammen mit dem Solida-
ritätszuschlag (5,5% auf Basis der Zinsab-
schlagsteuer) ein und führt diese Beträge an
das Finanzamt ab. Sofern der Anleger seine
Wertpapiere im Ausland verwahren lässt, wird
kein Zinsabschlag einbehalten. Bei Eigenver-
wahrung fallen 35 Prozent Zinsabschlagsteu-
er zuzüglich Solidaritätszuschlag an.

Bei inländischen thesaurierenden Fonds wird
der Zinsabschlag zusammen mit dem Solida-
ritätszuschlag seitens Union Investment dem
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjah-
res entnommen und an die Finanzbehörde
weitergeleitet. Da ausländische Fonds nicht
zu deutschen Steuern herangezogen werden
können, fällt bei ausländischen thesaurieren-
den Fonds der Zinsabschlag erst bei Rück-
gabe der Anteile über ein inländisches Kre-
ditinstitut an. Als Bemessungsgrundlage
werden dabei die während der gesamten
Haltedauer aufgelaufenen als zugeflossen
geltenden Erträge (sog. „akkumulierte the-
saurierte Erträge“) herangezogen.

Wirkungsweise des „Stückzinstopfs“ im Depot

10.000,– Euro gezahlter Zwischengewinn 
beim Kauf von Investmentanteilen

40.000,– Euro
steuerpflichtig
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5. Nichtveranlagungs-Bescheinigung
und Freistellungsauftrag

Eine Nichtveranlagungs-Bescheinigung („NV-
Bescheinigung“) oder ein Freistellungsauftrag
verhindern den Abzug von Zinsabschlag- und
Kapitalertragsteuer sowie des Solidaritätszu-
schlages auf Kapitalerträge. Da in diesem Fall
kein Steuerabzug erfolgt, ist die Durchführung
eines Erstattungsverfahrens nicht erforderlich.

Sofern der Anleger dem depotführenden in-
ländischen Kreditinstitut eine NV-Bescheini-
gung des Finanzamtes oder alternativ einen
Freistellungsauftrag einreicht, kann somit ein
Steuerabzug vermieden werden.

Die verschiedenen Arten der NV-Bescheini-
gungen haben wir für Sie im Anhang dieses
Leitfadens in einer Tabelle zusammengestellt.
Dort finden Sie auch ein Muster einer NV-
Bescheinigung sowie eines Freistellungsauf-
trages von Union Investment.

6. Aktien- und Immobiliengewinn

Der Aktiengewinn wurde eingeführt, um in An-
wendung des Transparenzprinzips (vgl. II.1.)
eine Gleichbehandlung des betrieblichen
Fondsanlegers mit dem Direktanleger zu ge-
währleisten. Für Kapitalgesellschaften gilt 
im Falle der Direktanlage gemäß § 8b KStG,
dass Gewinne aus der Veräußerung von An-
teilen an in- und ausländischen Kapitalgesell-
schaften und Dividendenerträge im wirtschaft-
lichen Ergebnis zu 95 Prozent steuerfrei sind.
Bei Personengesellschaften unterliegen so-
wohl Dividenden als auch Veräußerungs-
gewinne beim Gesellschafter einkommen-
steuerlich dem Halbeinkünfteverfahren. Dies
bedeutet, beide sind beim Gesellschafter ent-
sprechend seiner Beteiligungsquote zur Hälf-
te steuerpflichtig, zur anderen Hälfte sind sie
steuerfrei. Der Aktiengewinn bezeichnet den
Teil des Gewinns aus der Veräußerung oder
der Rückgabe von Investmentanteilen, der für
den einkommensteuerpflichtigen betrieb-
lichen Anleger zur Hälfte steuerpflichtig und
für den körperschaftsteuerpflichtigen betrieb-
lichen Anleger zu 95 Prozent steuerfrei ist. Nur
der verbleibende Gewinn ist steuerpflichtig.

Der Aktiengewinn beinhaltet im Fonds ange-
fallene, aber noch nicht ausgeschüttete oder
thesaurierte Erträge (insbesondere Dividen-
den) sowie realisierte und unrealisierte Kurs-
gewinne aus Beteiligungen an Kapitalgesell-
schaften, die dem Halbeinkünfteverfahren
unterliegen. Er weist als rechnerische Größe
aus, welcher Anteil aus der Veräußerung von
Fondsanteilen auf diese steuerlich begünstig-
ten Komponenten zurückzuführen ist.

Der Fonds-Aktiengewinn wird als prozentua-
ler Wert des Anteilpreises ausgewiesen und
ist für Publikumsfonds online bei Union Invest-
ment auf der Internetseite www.union-invest-
ment.de/steuerdaten abrufbar.

Ein negativer Aktiengewinn kennzeichnet den
von der Kapitalanlagegesellschaft auszuwei-
senden Verlust aus einer Beteiligung an einer
Kapitalgesellschaft. Gewinnminderungen, die
im Zusammenhang mit Fondsanteilen stehen,
können in Höhe des Aktiengewinns nicht bzw.
nur zur Hälfte geltend gemacht werden.

Der Immobiliengewinn besagt, wieviel Pro-
zent des Rücknahmepreises auf ausländische
Einkünfte entfallen, die aufgrund eines Doppel-
besteuerungsabkommens („DBA“) im Inland
steuerfrei sind. Steuerfrei sind die ausländi-
schen Mieterträge bzw. Veräußerungsgewinne
von Immobilien, die in Staaten belegen sind,
mit denen das DBA die Freistellungsmethode
vorsieht. Beispielsweise der Veräußerungs-
gewinn einer Immobilie, der im Ausland ver-
steuert wird, und nach dem maßgeblichen
DBA in Deutschland steuerfrei ist.

Dem Aktiengewinn und Immobiliengewinn
auf der Ebene des Investmentvermögens ste-
hen auf der Ebene des betrieblichen Anlegers
der Anleger-Aktiengewinn und der Anleger-
Immobiliengewinn gegenüber. Im Gegensatz
zum Fonds-Aktiengewinn und Fonds-Immo-
biliengewinn erfolgt die Ermittlung besitzzeit-
anteilig. Dabei ist eine Gegenüberstellung
des Aktiengewinns zum Erwerbs- und zum
Veräußerungszeitpunkt erforderlich.

Während in der Handelsbilanz im Falle der
Rückgabe oder Veräußerung der Veräuße-
rungsgewinn bzw. -verlust durch die Gegen-
überstellung von Veräußerungspreis und 
Anschaffungskosten zu ermitteln ist, ist zur
Ermittlung des steuerlichen Ergebnisses dar-
über hinaus der Aktiengewinn einzubeziehen.
Die Ermittlung erfolgt ausgehend vom Fonds-
Aktiengewinn und Fonds-Immobiliengewinn
je Investmentanteil in mehreren Schritten. In
einem ersten Rechenschritt wird der (besitz-
zeitanteilige) Anleger-Aktiengewinn und An-
leger-Immobiliengewinn auf den Zeitpunkt der
Veräußerung bzw. Rückgabe der Investment-
anteile oder auf den im Rahmen der Bewer-
tung entscheidenden Zeitpunkt (Bilanzstich-
tag) ermittelt. Die Ermittlung des Anleger-
Aktiengewinns erfolgt durch eine Gegen-
überstellung des Fonds-Aktiengewinns zum
Zeitpunkt der Veräußerung bzw. Rückgabe
oder zum Bilanzstichtag einerseits und des
Fonds-Aktiengewinns zum Zeitpunkt des Er-
werbs andererseits. Zur Ermittlung des hierbei
anzusetzenden jeweiligen Fonds-Aktienge-
winns ist der von Union Investment ermittelte
Prozentsatz mit mindestens zwei Nachkom-
mastellen auf den maßgebenden jeweiligen
gesamten Rücknahmepreis der veräußer-
ten bzw. zurückgegebenen oder am Bilanz-
stichtag zum Betriebsvermögen gehörenden
Investmentanteile anzuwenden. Bei unter-
schiedlichen Anschaffungszeitpunkten mit
unterschiedlichen Anschaffungskosten ist
für die Ermittlung des Anleger-Aktienge-
winns von einem gewichteten Durchschnitt
auszugehen.

Bei der Ermittlung des durchschnittlichen
Aktiengewinns sind die in der Vergangenheit
bis zum Verkaufstermin erfolgten Käufe sowie
Wiederanlagen nach Ausschüttungen einzu-
beziehen. Auf Basis dieser Transaktionen und
des zu diesen Zeitpunkten ausgewiesenen
Aktiengewinns lässt sich der durchschnittli-
che Aktiengewinn bei Kauf berechnen. Dieser
ist wiederum dem Aktiengewinn bei Verkauf
gegenüberzustellen, um den besitzzeitantei-
ligen Anleger-Aktiengewinn zu ermitteln.



6

II. Basiswissen

Im Falle von Teilverkäufen ist der für den ge-
samten Anteilbestand ermittelte Aktiengewinn
anteilig auf die Anzahl der verkauften Anteile
umzurechnen.

Die Ermittlung des Anleger-Immobiliengewinns
erfolgt entsprechend.

7. Die bilanzielle Behandlung von
Fondsanteilen 

Anteile an Publikumsfonds sind sowohl han-
dels- als auch steuerbilanziell als Wertpapie-
re zu behandeln. Eine Durchschau auf die
einzelnen im Fonds enthaltenen Wertpapiere
– Aktien und Anleihen – findet nicht statt.

Im Anlagevermögen gehaltene Fondsan-
teile sind in der Bilanz als „Wertpapiere des
Anlagevermögens“ unter Punkt A.III.5 aus-
zuweisen. Bei Zuordnung zum Umlaufver-
mögen sind die Fondsanteile dagegen als
„Sonstige Wertpapiere“ unter Punkt B.III.3
auszuweisen.

Die Zurechnung zum Anlage- oder Umlauf-
vermögen richtet sich danach, ob die Antei-
le dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb
dauernd bzw. längerfristig zu dienen oder ob
sie nur vorübergehend gehalten werden sol-
len. Bei langfristiger Ausrichtung sind die An-
teile grundsätzlich dem Anlagevermögen, bei
kurzfristiger Ausrichtung, z.B. bei der kurz-
fristigen Anlage von Liquidität, dem Umlauf-
vermögen zuzuordnen.

Bei der Bilanzierung ist zwischen der Han-
delsbilanz und der Steuerbilanz zu unter-
scheiden. Der Sinn und Zweck einer Han-
delsbilanz besteht darin, über den Erfolg
eines Unternehmens während eines bestimm-
ten Zeitabschnitts zu informieren. Sie soll 
die tatsächlichen, für einzelne Interessen-
gruppen relevanten Verhältnisse eines Unter-

nehmens dokumentieren. Der Zweck einer
Steuerbilanz besteht dagegen in einer zu-
treffenden Gewinnermittlung für die Zwecke
der Ertragsbesteuerung. Daneben dient sie
der Abbildung des Unternehmensvermögens
für die Zwecke der Erbschaftsteuer.

Aktiva

A. Anlagevermögen 

III. Finanzanlagen

5. Wertpapiere des Anlagevermögens

B. Umlaufvermögen 

III. Wertpapiere

3. Sonstige Wertpapiere

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Passiva

A. Eigenkapital

B. Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzierung von Fondsanteilen

Die A-GmbH kauft in den Monaten März, Mai und Oktober 2007 jeweils 100 Fonds-
anteile. Der Fonds-Aktiengewinn beträgt im März 0 Prozent, im Mai 100 Prozent und im
Oktober 200 Prozent.

Datum Anzahl der Anteilpreis Fonds-Aktien- Fonds-Aktien-
Anteile gewinn gewinn

in % absolut

März 2007 100 200,– 0% 0,–
Mai 2007 100 400,– 100% 20.000,–
Oktober 2007 100 600,– 200% 40.000,–

Summe 300 120.000,– 60.000,–
Durchschnitt 400,– 100% 200,–

Der durchschnittliche Aktiengewinn ermittelt sich in dem Beispielsfall wie folgt:
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1. Steuerbescheinigung und 
Jahresbescheinigung

Anleger von Union Investment erhalten jähr-
lich in den ersten Monaten des Jahres eine
„Jahressteuerbescheinigung“ sowie eine „Jah-
resbescheinigung über Kapitalerträge und
Veräußerungsgeschäfte auf Finanzanlagen“
zugesandt. Sollten Sie mehrere Depots
unterhalten, erhalten Sie auch mehrere
Jahressteuer- und Jahresbescheinigun-
gen. In diesem Fall sind die entsprechenden
Beträge zu addieren und bei der Einkommen-
bzw. Körperschaftsteuererklärung jeweils als
Summe anzugeben. Für die Anrechnung von
Steuerbeträgen ist alleine die Jahressteuer-
bescheinigung maßgeblich.

Die Jahresbescheinigung ist wie die Einkom-
mensteuererklärung aufgebaut. Sie enthält
alle Informationen über die Kapitalerträge,
die für die Anlage KAP relevant sind. Sie ent-
hält zudem im Falle ausländischer Erträge die
notwendigen Angaben für die Anlage AUS
und, falls Sie Investmentfondsanteile verkauft
haben sollten, auch eventuell notwendige An-
gaben für die Anlage SO. Die Angaben müs-
sen Sie nur noch in die zuvor genannten For-
mulare übertragen. In welche Zeile/Spalte die
Beträge einzutragen sind, ist ebenfalls ange-
geben.

Beispiel Jahresbescheinigung im UnionDepot

Beispiel Jahressteuerbescheinigung im UnionDepot

*Die steuerpflichtigen Erträge im Betriebsvermögen werden dem Anleger für das Steuerjahr 2008 in 2009 erstmalig ausgewiesen.
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2. Steuerliche Überleitungsrechnung

Die steuerlichen Hinweise für institutionelle
Publikums- und Spezialfonds werden durch
eine Überleitungsrechnung auf den
steuerpflichtigen Betrag ergänzt. Bei
Spezialfonds ist diese Bestandteil des Jahres-
berichts; nur bei Zwischenausschüttungen
wird die Überleitungsrechnung gemeinsam
mit den steuerlichen Hinweisen an den An-
leger übersandt.

Diese Hinweise sind für institutionelle Publi-
kumsfonds im Internet vom Anleger unter
www.union-investment.de/steuerdaten ab-
rufbar.

Anhand der Überleitungsrechnung auf den
steuerpflichtigen Betrag können Sie die Er-
mittlung des steuerpflichtigen Betrages nach-
vollziehen. Ausgehend von der Gesamtaus-
schüttung bzw. dem ordentlichen Nettoertrag
wird in dieser der steuerpflichtige Betrag her-
geleitet.

Nebenstehend haben wir für Sie eine Über-
leitungsrechnung auf den steuerpflichtigen
Betrag abgedruckt, der Sie die einzelnen Re-
chenschritte und die dabei zu berücksichti-
genden Positionen entnehmen können.

III. Notwendige Unterlagen 

Beispiel Steuerliche Überleitungsrechnung
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IV. Der Erwerb und die Rückgabe von Fondsanteilen

1. Erwerb von Fondsanteilen

Der Wertansatz in der Bilanz bemisst sich
nach den Anschaffungskosten der Fondsan-
teile. Diese bestehen aus dem Ausgabepreis
zuzüglich eventueller Anschaffungsnebenkos-
ten, zu denen auch der gezahlte Ausgabeauf-
schlag zählt. Dieser kann somit im Zeitpunkt
des Erwerbs nicht steuermindernd angesetzt
werden.

Im Falle eines Rücknahmeabschlages ist die
Bewertung in der Bilanz nicht zwangsläufig
zum niedrigeren Rücknahmepreis vorzuneh-
men, sofern keine konkrete Verkaufsabsicht
besteht. Zur Bewertung im Rahmen des Jah-
resabschlusses kann daher grundsätzlich der
Anteilwert herangezogen werden. Grund-
sätzlich bietet es sich aber an, danach zu
unterscheiden, ob die Anteile im Anlage- oder
Umlaufvermögen gehalten werden (siehe
Kapitel II.7).

Beim Erwerb Ihrer Fondsanteile erhalten Sie
von Union Investment eine Kaufabrechnung
nach nebenstehendem Muster. Dieser können
Sie die für Sie maßgeblichen Anschaffungs-
kosten der Fondsanteile entnehmen.

2. Veräußerung bzw. Rückgabe von
Fondsanteilen

Für den betrieblichen Anleger sind Gewinne
aus der Veräußerung von Fondsanteilen un-
abhängig von der Haltedauer zu versteuern.
Bei der Ermittlung des steuerlichen Ergeb-
nisses ist vom handelsrechtlichen Veräuße-
rungsgewinn jeweils der steuerfreie besitz-
zeitanteilige Aktien- bzw. Immobiliengewinn
abzuziehen.

Bei einer späteren Veräußerung bzw. Rück-
gabe Ihrer Fondsanteile erhalten Sie von
Union Investment eine Verkaufsabrechnung
nach untenstehendem Muster. Dieser können
Sie die für Sie wichtigen Daten entnehmen
(insbesondere Verkaufspreis, Aktiengewinn,
Immobiliengewinn).

In der GuV kommt ein Ausweis des Veräuße-
rungsgewinns als „außerordentlicher Ertrag“
im handelsrechtlichen Sinne gemäß § 275
Abs. 2 Nr. 15 HGB bzw. § 275 Abs. 3 Nr. 14
HGB nicht in Betracht. Stand der Aspekt der
Finanzanlage im Vordergrund oder handelte
es sich um einen wesentlichen Veräußerungs-
gewinn, so hat ein Ausweis des Veräußerungs-
gewinns als „Ertrag aus anderen Wertpapie-
ren und Ausleihungen des Finanzanlage-
vermögens“ gemäß § 275 Abs. 2 Nr. 10 bzw.
Abs. 3 Nr. 9 HGB zu erfolgen. Stand dagegen
bei der Beteiligung an einer Gesellschaft eine
gewisse Nähe zum operativen Geschäft im
Vordergrund (dies dürfte bei Fondsanlagen
aber wohl ausscheiden) oder war der Veräu-
ßerungsgewinn nicht wesentlich, so kommt
ein Ausweis als sonstiger betrieblicher Ertrag
aus dem Abgang eines Vermögensgegen-
standes des Anlagevermögens gemäß § 275
Abs. 2 Nr. 4 HGB in Betracht.

Beispiel einer Kaufabrechnung im UnionDepot

Zusätzliche Angaben für betriebliche Anleger im UnionDepot

Beispiel einer Verkaufsabrechnung im UnionDepot
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IV. Der Erwerb und die Rückgabe von Fondsanteilen

Beispiel 1: Rückgabe eines ausschüt-
tenden Fondsanteils 

Die A-GmbH verkauft am 29. Dezember
2007 17.600 Anteile des X-Fonds zu einem
Preis von 60,– Euro pro Stück (insgesamt
1.056.000,– Euro), die sie am 9. Mai 2007
zu 57,26 Euro erworben hat. Der Aktien-
gewinn bei Kauf betrug absolut 1,– Euro pro
Anteil. Mit dem Veräußerungserlös wird ein
Aktiengewinn von absolut 1,50 Euro pro An-
teil (insgesamt 26.400,– Euro) realisiert.

Bei der Ermittlung des zu versteuernden Ein-
kommens der A-GmbH wird der steuerbilan-
zielle Gewinn um den besitzzeitanteiligen
Aktiengewinn in Höhe von 8.800,– Euro außer-
bilanziell korrigiert, da die im Aktiengewinn
enthaltenen Erträge und Veräußerungsge-
winne für die A-GmbH steuerfrei sind. In ei-
nem weiteren Schritt ist der steuerbilanzielle
Gewinn jedoch um fünf Prozent des Aktien-
gewinns zu erhöhen, da dieser Betrag als
nicht abzugsfähige Betriebsausgabe anzu-
sehen ist (gemäß § 8b KStG).

Beispiel 2: Rückgabe eines thesaurie-
renden Fondsanteils 

Die A-GmbH kauft am 15. März 2007 insge-
samt 15.000 Anteile des UniNordamerika zu
130,33 Euro, also für 1.954.950,– Euro. Der
Fonds thesauriert seine Erträge in Höhe von
0,2841 Euro pro Anteil (insgesamt 4.261,50
Euro) zum 30. September 2007 (Geschäfts-
jahresbeginn am 1. Oktober 2006). Es waren
keine anrechenbare oder zu erstattende Kapi-
talertragsteuer und darauf entfallender Soli-
daritätszuschlag abzuziehen, da der Zinsan-
teil null betrug. Die Bemessungsgrundlage
für die Zinsabschlagsteuer betrug 0,0000
Euro; der (ausländische) Dividendenanteil
0,2841 Euro. Am 4. Januar 2008 veräußert
der Anleger sämtliche Anteile des Fonds zu
einem Anteilpreis von 130,22 Euro. Der Ak-
tiengewinn ist von 0,41 Prozent bei Kauf auf
0,48 Prozent bei Verkauf gestiegen. Die in
den Hinweisen zur „Besteuerung der Erträg-
nisse“ ausgewiesene anrechenbare auslän-
dische Quellensteuer beträgt 0,1724 Euro
(insgesamt 2.586,– Euro).

Aktiengewinn bei Verkauf pro Anteil 1,50 Euro 26.400,– Euro

Aktiengewinn bei Kauf pro Anteil 1,– Euro 17.600,– Euro

Besitzzeitanteiliger Aktiengewinn pro Anteil 0,50 Euro 8.800,– Euro

Ermittlung des steuerfreien besitzzeitanteiligen Aktiengewinns:

Handelsbilanz Steuerbilanz

Soll Haben Soll Haben

Kapitalertragsteuer 0,– 0,–

Solidaritätszuschlag 0,– 0,–

Dividendenertrag 0,– 4.261,50

Steuerlicher Ausgleichsposten 4.261,50

Hieraus ergeben sich folgende Buchungen (Beträge in Euro):

Handelsbilanz Steuerbilanz

Soll Haben Soll Haben

Bankguthaben 1.056.000,– 1.056.000,–

Sonstige Wertpapiere 1.007.776,– 1.007.776,–

Sonstige Erträge 48.224,– 48.224,–

Hieraus ergeben sich folgende Buchungen (Beträge in Euro):
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Bei der Ermittlung des zu versteuernden Ein-
kommens der A-GmbH wird der steuerbilanzi-
elle Gewinn um die Erträge im Sinne des § 8b
Abs. 1 KStG (im Beispiel die Dividenden-
erträge) in Höhe von 4.261,50 Euro außer-
bilanziell korrigiert, da diese Erträge für die
A-GmbH steuerfrei sind. In einem weiteren
Schritt wird der steuerbilanzielle Gewinn um
fünf Prozent dieser Erträge (= 213,08 Euro)
wieder erhöht, da dieser Betrag gemäß § 8b
Abs. 5 KStG als nicht abzugsfähige Betriebs-
ausgabe anzusehen ist.

Da Dividendenerträge für Körperschaften
steuerfrei sind, ergibt sich für die auslän-
dische Quellensteuer im Beispielsfall ein
Anrechnungshöchstbetrag von null. Bei An-
wendung des Halbeinkünfteverfahrens im
Betriebsvermögen einer Personengesellschaft
oder eines Einzelunternehmens dagegen kann
die anrechenbare ausländische Quellensteuer
(2.586,– Euro) handels- und steuerbilanziell
angesetzt werden.

Bei Veräußerung der Anteile im Januar 2008
ist der bei Thesaurierung gebildete steuerliche
Ausgleichsposten aufzulösen. Die Auflösung
des steuerlichen Ausgleichspostens führt 
in dem Beispielsfall dazu, dass der Veräuße-
rungsverlust um die bereits im Jahr 2007
versteuerten Erträge erhöht wird. Hierdurch
wird die Berücksichtigung der bereits im
Rahmen der Thesaurierung versteuerten Er-
träge sichergestellt. Darüber hinaus wird bei
der Ermittlung des zu versteuernden Einkom-
mens der A-GmbH der steuerbilanzielle Ge-
winn um den besitzzeitanteiligen Aktienge-
winn in Höhe von 1.360,54 Euro gekürzt und
in einem weiteren Schritt um fünf Prozent
des Aktiengewinns (= 68,03 Euro) wieder 
erhöht.

Verkauf 15.000 Anteile zu 130,22 Euro: 1.953.300,– Euro

Kauf 15.000 Anteile zu 130,33 Euro: 1.954.950,– Euro

Veräußerungsgewinn (Verlust)   –1.650,– Euro

Ermittlung des handelsbilanziellen Gewinns:

Aktiengewinn bei Verkauf 9.375,84 Euro

Aktiengewinn bei Kauf 8.015,30 Euro

Besitzzeitanteiliger Aktiengewinn 1.360,54 Euro

Ermittlung des besitzzeitanteiligen Aktiengewinns:

Handelsbilanz Steuerbilanz

Soll Haben Soll Haben

Bankguthaben 1.953.300,– 1.953.300,–

Sonstige Wertpapiere 1.954.950,– 1.954.950,–

Sonstige Zinsen und ähnliche 1.650,– 5.911,50
Erträge 

Steuerlicher Ausgleichsposten 4.261,50

Aus der Veräußerung ergeben sich folgende Buchungen (Beträge in Euro):
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V. Ertragsverwendung

Die Erträge eines Fonds können dem Anleger
während der Haltedauer in Form einer Aus-
schüttung zufließen oder aber im Fonds the-
sauriert werden. Im letzteren Fall wirken sie
sich grundsätzlich anteilpreiserhöhend aus.

1. Ausschüttung

Für ausgeschüttete Erträge gelten bei bilan-
zierenden Anlegern die allgemeinen steuer-
bilanzrechtlichen Grundsätze. Dies bedeutet,
dass ausgeschüttete Erträge grundsätzlich
mit Anspruchsentstehung – z.B. Konkretisie-
rung im Ausschüttungsbeschluss bei Spezial-
fonds – zu bilanzieren sind.

Bei nicht bilanzierenden betrieblichen und
bei privaten Anlegern gilt das Zuflussprinzip,
wonach Einnahmen innerhalb desjenigen 
Kalenderjahres bezogen werden, in dem sie
dem Steuerpflichtigen zufließen. Diese Grund-
sätze gelten im Falle von Teilausschüttungen
auch grundsätzlich für die ausschüttungsglei-
chen Erträge.

In der GuV kommt gemäß § 275 HGB ein
Ausweis der Erträge als (1) sonstiger betrieb-
licher Ertrag, (2) Ertrag aus einer Beteiligung,
(3) Ertrag aus anderen Wertpapieren bzw. Fi-
nanzausleihungen oder (4) Zins bzw. sonstiger
Ertrag in Betracht. Die genaue Positionsnum-
mer hängt konkret von dem angewandten
Kostenverfahren – Gesamtkosten- oder Um-
satzkostenverfahren – ab. Konkret erfolgt der
Ausweis von Dividenden in der GuV gemäß
§ 275 Abs. 2 Nr. 10 HGB bzw. Abs. 3 Nr. 9
HGB und der Ausweis von Zinserträgen ge-
mäß § 275 Abs. 2 Nr. 10 oder 11 HGB bzw.
Abs. 3 Nr. 9 oder 10 HGB. Hierbei kommt ein
Ausweis gemäß § 275 Abs. 2 Nr. 10 oder
Abs. 3 Nr. 9 HGB insbesondere bei Wertpa-
pieren des Anlagevermögens in Betracht.

Bei Vortrag der Erträge zum Geschäftsjahres-
ende sind die entsprechenden Erträge vom
Anleger auch zu diesem Zeitpunkt zu versteu-
ern. Wie bei der Thesaurierung ist außerbilan-
ziell ein Ausgleichsposten zu bilden, um zu
verhindern, dass bei einer späteren Ausschüt-

tung der vorgetragenen Erträge bzw. Veräu-
ßerung der Anteile Ertragsbestandteile dop-
pelt besteuert werden. Da bei Vortrag oder
Thesaurierung zum Fondsgeschäfts-
jahresende der Aktiengewinn um die thesau-
rierten steuerfreien Erträge gekürzt wird,
ist auch in Höhe dieser steuerfreien thesau-
rierten Dividenden ein Ausgleichsposten zu
bilden.

Anleger von Spezialfonds haben Folgendes
zu beachten: Sofern die vorgetragenen Erträge
im nächsten Fondsgeschäftsjahr im Rahmen
einer Zwischenausschüttung ausgeschüttet
werden sollen, ist in Höhe dieser steuerfreien
Ausschüttung der Ausgleichsposten aufzu-
lösen.

Im Falle einer Ertragsausschüttung des Fonds
erhalten Sie von Union Investment eine ge-
sonderte Abrechnung nach folgendem Muster.

Beispiel einer Ertragsausschüttung im UnionDepot



Beispiel 3: Ausschüttung 

Die A-GmbH erhält auf ihre 2.173.330 Fonds-
anteile zum 30. Oktober 2007 eine Ausschüt-
tung in Höhe von 2,08064721 Euro pro An-
teil (insgesamt = 4.521.933,01 Euro). Von
der Ausschüttung abzuziehen sind die anre-
chenbare oder zu erstattende Kapitalertrag-
steuer in Höhe von 1.333,28 Euro und der
darauf entfallende Solidaritätszuschlag in
Höhe von 5,5 Prozent gleich 73,33 Euro. D.h.
die Nettoausschüttung beträgt im Ergebnis
4.520.526,40 Euro. Der Zinsanteil, auf den
ZASt in Höhe von 30 Prozent abzuführen ist,
beträgt 2,06918383 Euro pro Anteil gleich
insgesamt 4.497.019,30 Euro, der Dividenden-
anteil, auf den KESt in Höhe von 20 Prozent
abzuführen ist, beträgt 0,00306736 Euro pro
Anteil gleich insgesamt 6.666,39 Euro. Die
Höhe des steuerfreien Dividendenanteils be-
trägt 0,01710673 Euro pro Anteil (insgesamt
= 37.178,58 Euro). In der Ausschüttung sind
ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren
in Höhe von 2.472,08 Euro enthalten. In den
Hinweisen zur „Besteuerung der Erträgnisse“
wird eine anrechenbare ausländische Quellen-
steuer in Höhe von 193,80 Euro ausgewiesen.

Union Investment legt auf Fondsebene die
Barausschüttung pro Anteil fest. Zuzüglich
zur Barausschüttung wird vom Fonds KapESt
i.H.v. 20 Prozent und darauf SolZ i.H.v. 5,5
Prozent abgeführt. Die Barausschüttung wird
inklusive der Zinsabschlagsteuer ausgewie-
sen, die von der auszahlenden Stelle von der
Barausschüttung bei der Auszahlung der Aus-
schüttung einbehalten wird.

Die Abrechnung der depotführenden Stelle
erfolgt über die Gesamtausschüttung (Bar-
ausschüttung zzgl. KapESt 20% und SolZ
5,5%).

Der Fonds schüttet aber nicht den gesamten
zur Verfügung stehenden ordentlichen Netto-
ertrag aus, sondern trägt 8.542,19 Euro vor.
In Höhe dieser ausschüttungsgleichen Erträ-
ge ist ein steuerlicher Ausgleichsposten zu
bilden. Dabei sind die Positionen Aufwand/
Erträge aus Zielfonds (im Beispiel werden
6.921,08 Euro angenommen), die anrechen-
bare Quellensteuer sowie die nicht abzugs-
fähigen Aufwendungen (im Beispiel werden
13.115,84 Euro angenommen) mit zu berück-
sichtigen. Da der Fonds aber auch ausschüt-
tungsgleiche Erträge aus Vorjahren ausschüt-
tet, die aufgrund der Zuflussfiktion bereits 
in den Vorjahren versteuert wurden, ist der 
in den Vorjahren gebildete steuerliche Aus-
gleichsposten in Höhe der Ausschüttung,
d.h. in Höhe von 2.472,08 Euro, aufzulösen.
Dieser Betrag wird somit mit einem negativen
Vorzeichen berücksichtigt.

Die abgeführte Kapitalertrag- und Zinsab-
schlagsteuer stellen für die A-GmbH Steuer-
vorauszahlungen dar, die diese mit ihrer Kör-
perschaftsteuerschuld verrechnen kann.

Bei der Ermittlung des zu versteuernden
Einkommens der A-GmbH wird der steuer-
bilanzielle Gewinn um die Erträge im Sinne
des § 8b Abs. 1 KStG (im Beispiel die Divi-
denden) in Höhe von 37.178,58 Euro außer-
bilanziell korrigiert, da diese Erträge für die
A-GmbH steuerfrei sind. In einem weiteren
Schritt wird der Gewinn gemäß § 8b Abs. 5
KStG um 5 Prozent dieser Erträge wieder
erhöht, da 5 Prozent der Erträge als nicht
abzugsfähige Betriebsausgaben gelten.

13

Vortrag ordentlicher Nettoertrag des laufenden Jahres 8.542,19 Euro

Ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren 2.472,08 Euro

Aufwand/Erträge aus Zielfonds 6.921,08 Euro

Anrechenbare Quellensteuer 193,80 Euro

Nicht abzugsfähige Aufwendungen –13.115,84 Euro

Steuerlicher Ausgleichsposten 12.071,07 Euro

Ermittlung des steuerlichen Ausgleichspostens:

Aus der Ausschüttung ergeben sich folgende Buchungen (Beträge in Euro):

Handelsbilanz Steuerbilanz

Soll Haben Soll Haben

Bankguthaben 3.097.219,79 3.097.219,79

Kapitalertragsteuer 1.333,28 1.333,28

Solidaritätszuschlag 73,33 73,33

Zinsabschlagsteuer 1.349.105,79 1.349.105,79

Solidaritätszuschlag 74.200,82 74.200,82

Anrechenbare Quellensteuer 193,80 193,80

Dividendenerträge 37.178,58

Sonstige Erträge 4.522.126,81 4.497.019,30

Steuerlicher Ausgleichsposten 12.071,07

Barausschüttung = Gesamtausschüttung – KapESt 20% – SolZ 5,5%
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V. Ertragsverwendung

2. Thesaurierung

Auch wenn bei der Thesaurierung dem An-
leger keine Erträge zufließen, gelten die or-
dentlichen Erträge dem Anleger nach § 2
Abs. 1 InvStG dennoch mit Ablauf des Fonds-
geschäftsjahres steuerlich als zugeflossen
und sind somit auch zu versteuern. Da sich
die thesaurierten Erträge auch im Anteil-
preis niederschlagen, ist darauf zu achten,
dass diese Ertragsbestandteile bei Veräuße-
rung des Fondsanteils nicht erneut der Be-
steuerung unterliegen. Aus diesem Grunde
wird üblicherweise im Jahr der Thesaurierung
ein außerbilanzieller Ausgleichsposten in
Höhe der Differenz zwischen den zu versteu-
ernden thesaurierten Erträgen und den ge-
buchten anrechenbaren Steuern (KESt und
SolZ sowie ggf. ZASt und SolZ) gebildet. Die-
ser Ausgleichsposten ist bei späterer Veräu-
ßerung der Anteile bzw. bei Ausschüttung
dieser Erträge erfolgswirksam auszubuchen.
Hierdurch lässt sich eine Doppelerfassung
der in den Erlösen enthaltenen thesaurierten
Erträge vermeiden.

Im Gegensatz zur Steuerbilanz sind in der
Handelsbilanz bei Thesaurierung nur die 
anrechenbaren Steuern (Steuervorauszahlun-
gen) zu buchen.

Beispiel 4: Thesaurierender Fonds

Ein thesaurierender Fonds, an dem die A-
GmbH 10.000 Anteile erworben hat, thesau-
riert per 30. September 2007 (Geschäftsjah-
resbeginn am 1. Oktober 2006) einen Betrag
in Höhe von 2,8886 Euro pro Anteil (insge-
samt 28.886,– Euro). Hiervon sind die anre-
chenbare oder zu erstattende Kapitalertrag-
steuer in Höhe von 0,8666 Euro pro Anteil
(insgesamt 8.666,– Euro) und der darauf ent-
fallende Solidaritätszuschlag in Höhe von
0,0477 Euro pro Anteil (insgesamt 477,–
Euro) bereits abgezogen. Der Zinsanteil 
beträgt EUR 2,8886 pro Anteil (insgesamt

28.886,– Euro) und der Dividendenanteil 0,–
Euro pro Anteil (insgesamt 0,– Euro). Die
Hinweise zur „Besteuerung der Erträgnisse“
weisen für die 10.000 Fondsanteile in der
Summe eine anrechenbare ausländische
Quellensteuer in Höhe von 28,– Euro und
eine anrechenbare fiktive ausländische Quel-
lensteuer in Höhe von 15,– Euro aus.

Der steuerliche Ausgleichsposten ermittelt
sich dabei als Differenz zwischen den the-
saurierten (ausschüttungsgleichen) Erträgen
einerseits und den abgeführten bzw. anre-
chenbaren Steuern andererseits.

Bei der Ermittlung des zu versteuernden Ein-
kommens der A-GmbH wäre der steuerbilan-
zielle Gewinn außerbilanziell um die Erträge
im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG zu korrigie-
ren, sofern der Fonds Dividendenerträge er-

zielt hätte. In einem weiteren Schritt wären
gemäß § 8b Abs. 5 KStG 5 Prozent der Divi-
dendenerträge hinzuzurechnen, da dieser
Betrag als nicht abzugsfähige Betriebsaus-
gabe gilt.

Ausschüttungsgleiche Erträge 2,8886 Euro

Abgeführte ZASt 0,8666 Euro

Abgeführter SolZ 0,0477 Euro

Abgeführte KESt 0,0000 Euro

Abgeführter SolZ 0,0000 Euro

Anrechenbare QSt 0,0028 Euro

Fiktive QSt 0,0015 Euro

Steuerlicher Ausgleichsposten 1,9700 Euro 
für 10.000 Fondsanteile 19.700,– Euro

Ermittlung des steuerlichen Ausgleichspostens:

Handelsbilanz Steuerbilanz

Soll Haben Soll Haben

Kapitalertragsteuer 8.666,– 8.666,–

Solidaritätszuschlag 477,– 477,–

Anrech. ausl. Quellensteuer 28,– 28,–

Anrech. fikt. ausl. QSt 15,– 15,–

Sonstige Zinsen und ähnliche 9.186,– 28.886,–
Erträge 

Steuerlicher Ausgleichsposten 19.700,–

Hieraus ergeben sich für Sie folgende Buchungen (Beträge in Euro):
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Beispiel1: Ausschüttung eines 
ausländischen Fonds 

Die A-GmbH erwarb am 9. Mai 2007 insge-
samt 15.000 Anteile an einem teilthesaurie-
renden luxemburgischen Renten-Fonds zum
Kurs von 43,19 Euro. Am 15. November 2007
erhält die A-GmbH auf die 15.000 Anteile
eine Ausschüttung in Höhe von 1,07 Euro
pro Anteil.

Der Betrag von 10.765,50 Euro wird dem
Anleger gutgeschrieben.

Es handelt sich um einen teilthesaurieren-
den Fonds, der nicht seine gesamten Erträge
ausschüttet. In diesem Fall ist auch bei 
einem grundsätzlich ausschüttenden Fonds
ein steuerlicher Ausgleichsposten zu bilden.

Beispiel 2: Thesaurierung eines 
ausländischen Fonds

Ein thesaurierender Fonds, von dem die A-
GmbH im Jahr 2007 ebenfalls 15.000 Anteile
(Anteilpreis 61,82 Euro) erworben hat, the-
sauriert per 30. September 2007 in voller
Höhe die Erträge in Höhe von 1,8419 Euro
pro Anteil (insgesamt 27.628,50 Euro). Ein
Zinsabschlag ist bei ausländischen thesau-
rierenden Fonds nur bei Veräußerung oder
Rückgabe der Anteile vorzunehmen. Eine Be-
lastung der Dividenden mit deutscher Kapital-
ertragsteuer (20%) ist gesetzlich ebenfalls
nicht vorgesehen.

Aufstellung der Ausschüttung:

Thesaurierung pro Anteil 1,8419 Euro 27.628,50 Euro

Anteilwerte bei Thesaurierung:

Aufstellung der Ausschüttung:

Ausschüttung pro Anteil 1,07 Euro 16.050,– Euro

Die Bemessungsgrundlage für Zinsabschlagsteuer (30%) und Solidaritätszuschlag
(5,5%) wird mit 1,1131 Euro im Rechenschaftsbericht ausgewiesen.

Ausschüttung pro Anteil 1,0700 Euro 16.050,– Euro

Ausschüttungsgleiche Erträge pro Anteil 0,0431 Euro 646,50 Euro

Kapitalertragsteuerpflichtiger Anteil pro Anteil 1,1131 Euro 16.696,50 Euro

Darauf Kapitalertragsteuer (30%) pro Anteil 0,3339 Euro 5.008,50 Euro

Darauf Solidaritätszuschlag (5,5%) pro Anteil 0,0184 Euro 276,– Euro

Es ergibt sich folgende Abrechnung:

Ausschüttung pro Anteil 1,0700 Euro 16.050,– Euro

Kapitalertragsteuer (30%) pro Anteil 0,3339 Euro 5.008,50 Euro

Solidaritätszuschlag pro Anteil 0,0184 Euro 276,– Euro

pro Anteil 0,7177 Euro 10.765,50 Euro

Handelsbilanz Steuerbilanz

Soll Haben Soll Haben

Bankguthaben 10.765,50 10.765,50

Kapitalertragsteuer 5.008,50 5.008,50

Solidaritätszuschlag 276,– 276,–

Sonstige Erträge 16.050,– 16.696,50

Steuerlicher Ausgleichsposten 646,50

Hieraus ergeben sich für den Anleger folgende Buchungssätze (Beträge in Euro):

Handelsbilanz Steuerbilanz

Soll Haben Soll Haben

Sonstige Zinsen und ähnliche 
Erträge (steuerpflichtig) 27.628,50

Steuerlicher Ausgleichsposten 27.628,50

Hieraus ergeben sich folgende Buchungen (Beträge in Euro):

VI. Behandlung von ausländischen Fonds
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Beispiel 3: Veräußerung bzw. Rückgabe
eines ausländischen thesaurierenden
Fonds 

Die A-GmbH verkauft am 13. Februar 2008
die im voranstehenden Beispiel im Mai 2007
zu 61,82 Euro erworbenen 15.000 Anteile
des thesaurierenden Fonds zu einem Preis
von 62,78 Euro pro Anteil, insgesamt also zu
941.700,– Euro. Von dem Veräußerungserlös
entfallen pro Anteil 1,8419 Euro (insgesamt
27.628,50 Euro) auf Erträge, die seit Erwerb
der Fondsanteile thesauriert wurden (siehe
vorangehendes Beispiel). Der Zwischenge-
winn zum 13. Februar 2008 belief sich auf
0,61 Euro. Der auf die individuelle Haltedauer
entfallende akkumulierte thesaurierte Ertrag
einschließlich Zwischengewinn betrug somit
2,4519 Euro (= 1,8419 Euro + 0,61 Euro).
Dieser Betrag ist bei ausländischen Fonds
nach § 7 Abs. 1 Nr. 3 InvStG als Bemessungs-
grundlage für die Zinsabschlagsteuer heran-
zuziehen.

Unter Berücksichtigung der Kapitalertrag-
steuer in Höhe von 11.033,55 Euro und der
darauf anfallenden Solidaritätszuschläge in
Höhe von 606,85 Euro wird der Veräußerungs-
erlös in Höhe von 930.059,60 Euro dem
Konto gutgeschrieben.

In den ausgewiesenen akkumulierten the-
saurierten Erträgen sind lediglich die steuer-
pflichtigen Erträge enthalten, nicht enthalten
sind z.B. Veräußerungsgewinne aus Wertpa-
pieren.

Wie bereits bei der Thesaurierung zuvor be-
schrieben, ist während der Haltedauer des
Fonds jeweils in Höhe der dem Anleger als
zugeflossen geltenden Erträge ein Ausgleichs-
posten zu bilden. Dieser ist bei Veräußerung
des Fondsanteils aufwandswirksam aufzulö-
sen. Im Jahr 2007 galten Erträge in Höhe von
1,8419 Euro pro Anteil als zugeflossen, so-
dass sich die Bilanz zu diesem Zeitpunkt wie
im vorangehenden Beispiel darstellt.

Im Rahmen der Veräußerung im Jahr 2008
fällt Zinsabschlagsteuer auf die akkumulier-
ten thesaurierten Erträge der Haltedauer
(1,8419 Euro pro Anteil) sowie auf den Zwi-
schengewinn (0,61 Euro pro Anteil) an. Die
Erträge belaufen sich somit auf 36.778,50
Euro (2,4519 Euro pro Anteil), von denen je-
doch 27.628,50 Euro bereits im Jahr 2007
versteuert wurden. Damit sind durch die auf-
wandswirksame Auflösung des steuerlichen
Ausgleichspostens die steuerpflichtigen Er-
träge aus 2008 um 27.628,50 Euro zu min-
dern.

Die steuerpflichtigen Zinsen und ähnliche Er-
träge belaufen sich für 2008 somit im Ergeb-
nis auf 9.150,– Euro (entspricht 0,61 Euro

pro Anteil). Dies ist auch derjenige Anteil der
steuerpflichtigen Zinsen und anderen Erträ-
ge, der tatsächlich im Jahr 2008 bzw. seit der
letzten Thesaurierung angefallen ist, nämlich
der Zwischengewinn von 0,61 Euro.

Darüber hinaus können weitere Erträge wie
z. B. Veräußerungsgewinne innerhalb des
Fonds anfallen, die bei Veräußerung der An-
teile vom Anleger ebenfalls als Veräußerungs-
gewinn zu versteuern sind. Aus dem handels-
bilanziellen Veräußerungsgewinn abzüglich
der steuerpflichtigen Zinsen und ähnlichen
Erträge ergeben sich die sonstigen Erträge in
Höhe von –13.228,50 Euro (= [62,78 Euro
– 61,82 Euro – 1,8419 Euro] x 15.000 An-
teile).

Aufstellung der Ausschüttung:Die Bemessungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer ermittelt sich wie folgt:

Thesaurierte Erträge seit Erwerb pro Anteil 1,8419 Euro 27.628,50 Euro
(Ausweis lt. Rechenschaftsbericht)   

Zwischengewinn pro Anteil 0,6100 Euro 9.150,– Euro

Bemessungsgrundlage pro Anteil 2,4519 Euro 36.778,50 Euro

Darauf Kapitalertragsteuer pro Anteil 0,7356 Euro 11.033,55 Euro

Darauf Solidaritätszuschlag pro Anteil 0,0405 Euro 606,85 Euro

Handelsbilanz Steuerbilanz

Soll Haben Soll Haben

Bankguthaben 930.059,60 930.059,60

Kapitalertragsteuer 11.033,55 11.033,55

Solidaritätszuschlag 606,85 606,85

Sonstige Wertpapiere 927.300,– 927.300,–

Sonstige Zinsen und ähnliche 14.400,–
Erträge 

Sonstige Erträge 13.228,50

Steuerlicher Ausgleichsposten 27.628,50

Hieraus ergeben sich für den Anleger folgende Buchungen (Beträge in Euro):

VI. Behandlung von ausländischen Fonds



VII. Bewertung von Fondsanteilen in den Folgejahren

Bilanziell sind Wertsteigerungen über die
Anschaffungskosten während der Haltedauer
der Fondsanteile unbeachtlich, sodass die
Bildung stiller Reserven möglich ist. Entspre-
chend dem Realisationsprinzip sind Wertstei-
gerungen erst dann zu berücksichtigen, wenn
sie durch Rückgabe, Veräußerung oder Ent-
nahme des Anteilscheines realisiert werden.

Wertminderungen der Fondsanteile kön-
nen zu Abschreibungen führen, sofern zum
Bilanzstichtag die Anschaffungskosten unter-
schritten werden. Inwiefern Fondsanteile mit
einem niedrigeren Wert in der Handelsbilanz
anzusetzen sind, hängt insbesondere von der
Zuordnung zum Anlage- oder Umlaufvermö-
gen ab.

Während im Anlagevermögen das gemilder-
te Niederstwertprinzip gilt, wonach Abschrei-
bungen nur bei voraussichtlich dauernden

Wertminderungen erforderlich sind, ist im
Umlaufvermögen das strenge Niederstwert-
prinzip anzuwenden. Anteile im Umlaufver-
mögen sind somit in der Handelsbilanz im-
mer mit dem niedrigeren der beiden Werte –
Anschaffungskosten bzw. Wert am Bilanz-
stichtag – anzusetzen. Kapitalgesellschaften
können auf Fondsanteile keine steuerlich
wirksamen Teilwertabschreibungen vorneh-
men, soweit die Wertminderung auf im Fonds
enthaltene Aktien zurückzuführen ist. Für
sonstige betriebliche Anleger, insbesondere
Personengesellschaften, gilt dies zur Hälfte.

In der Steuerbilanz können Teilwertabschrei-
bungen nur bei einer voraussichtlich dauern-
den Wertminderung vorgenommen werden.
Ansatzpunkte für die Vermeidung einer Teil-
wertabschreibung können nach der neueren
Rechtsprechung des BFH jedoch sein: Entwe-
der Anhaltspunkte für „alsbaldige Wertauf-

holungen“ oder „außergewöhnliche Ereig-
nisse“, deren Auswirkungen vorhersehbar nur
von begrenzter Zeitdauer sind.

Möglicherweise ist zu einem späteren Zeit-
punkt eine Wertaufholung vorzunehmen.
Das bilanzielle Wertaufholungsgebot aktua-
lisiert sich, sofern bei einer Abschreibung
wegen voraussichtlich dauernder Wertminde-
rung später die Gründe für diese Einschät-
zung entfallen. In der Steuerbilanz sind die
Anteile dementsprechend wieder zuzuschrei-
ben. In der Handelsbilanz gilt das Wertauf-
holungsgebot dagegen nur für Kapitalgesell-
schaften.

Soweit sich eine Teilwertabschreibung steu-
erlich nicht oder nur zur Hälfte ausgewirkt
hat, bleibt eine spätere Wertaufholung in
demselben Umfang steuerfrei.
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VIII. Spezialfonds

Bei Spezialfonds handelt es sich um Invest-
mentfonds, die keine natürlichen Personen
als Anleger haben dürfen (§ 2 Abs. 3 InvG).

Handelsbilanziell und auch steuerlich werden
Spezialfonds grundsätzlich wie Publikums-
fonds behandelt. Voraussetzung hierfür ist 
wegen investmentsteuerrechtlicher Vorga-
ben, dass der Fonds aufgrund einer schrift-
lichen Vereinbarung mit der Kapitalanlage-
gesellschaft oder satzungsgemäß höchstens
100 Anleger hat (§ 15 Abs. 1 InvStG).

Im Rahmen der Bilanzierung nach IFRS sind
Spezialfonds unter bestimmten Umständen zu
konsolidieren. Abweichend vom Grundsatz,
dass Fondsanteile ansonsten als Wertpapier
zu bilanzieren sind, müssen betriebliche An-
leger, die als kapitalmarktnahe Konzerne nach
dem internationalen Rechnungslegungsstan-
dard IFRS bilanzieren, im Falle einer Konso-
lidierung die einzelnen Positionen des Fonds
in der Bilanz aufführen.

Union Investment unterstützt Sie hierbei mit
der Bereitstellung von Schnittstellen und In-
formationen.

Wegen der Besonderheiten von Spezialfonds,
die an dieser Stelle nicht in ihrer ganzen Breite
aufgezeigt werden können, möchten wir auf

unseren ausführlichen „Steuer-Leitfaden für be-
triebliche Anleger 2007“ verweisen. Diesen stel-
len wir Ihnen ergänzend gerne zur Verfügung.
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IX. Kapitalanlage für Pensionszusagen und Zeitwertkonten

Sollten die im Betriebsvermögen gehaltenen
Fondsanteile zur Rückdeckung der Versor-
gungszusagen an Mitarbeiter oder Zeit-
wertkonten bestimmt sein, so sind für die
Rückstellungsbildung in der Bilanz einige
Besonderheiten zu berücksichtigen.

1. Bilanzielle Behandlung von 
Direktzusagen:

Die Direktzusage auf Alters-, Hinterbliebe-
nen- und/oder Invaliditätsversorgung ist die
meistgenutzte Form der betrieblichen Alters-
versorgung. Hierbei wird dem Versorgungs-
berechtigten ein Rechtsanspruch auf die Ver-
sorgungsleistungen gegen den (ehemaligen)
Arbeitgeber eingeräumt. Für diese zukünfti-
gen Verpflichtungen sind1 auf der Passivseite
der Bilanz Pensionsrückstellungen zu bilden
(§ 249 Abs. 1 Satz 1 HGB).

Aufgrund der Maßgeblichkeit der Handels-
bilanz für die Steuerbilanz sind auch in der
Steuerbilanz Pensionsrückstellungen auszu-
weisen. Bei der Bilanzierung von unmittel-
baren Pensionsverpflichtungen in der Steuer-
bilanz sind daneben noch die besonderen
einkommensteuerlichen Vorschriften des § 6a
EStG zu beachten. Diese schränken die Mög-
lichkeit der Rückstellungsbildung für ertrag-
steuerliche Zwecke ein deutliches Stück 
gegenüber den handelsrechtlichen Bestim-
mungen ein.

Gemäß § 6a Abs. 1 EStG sind Grundvoraus-
setzungen für die Bildung einer steuerlichen
Pensionsrückstellung, dass ein Rechtsan-
spruch auf eine einmalige oder laufende
Pensionsleistung besteht, die Versorgungs-
zusage schriftlich erteilt wurde und sie keine
schädlichen Vorbehalte enthält.

§ 6a Abs. 3 EStG sieht vor, dass eine Pensions-
rückstellung höchstens mit dem „Teilwert“
der Pensionsverpflichtung angesetzt werden
darf. Das Teilwertverfahren führt dazu, dass
der nach versicherungsmathematischen
Grundsätzen ermittelte Pensionsaufwand
(Barwert der künftigen Pensionsleistungen)
unter Berücksichtigung eines gesetzlich vor-
geschriebenen Zinssatzes von 6 Prozent
gleichmäßig auf die ganze Zeit vom Dienst-
eintritt bis zum vertraglichen Pensionierungs-
alter verteilt wird.

Eine steuerliche Rückstellung darf frühestens
für das Wirtschaftsjahr gebildet werden, bis
zu dessen Mitte der Versorgungsberechtigte
entweder das 28. Lebensjahr2 vollendet oder
in dessen Verlauf die Versorgungsanwartschaft
gemäß den Vorschriften des Betriebsrenten-
gesetzes unverfallbar3 wird (§ 6a Abs. 2 Nr.1
EStG).

Wird eine Versorgungszusage später als im
Jahr des Eintritts erteilt oder erhöht sie sich
in den Folgejahren, dann muss zum Bilanz-
stichtag des Jahres der Erteilung oder Erhö-
hung der Versorgungszusage eine erhöhte
Einmalrückstellung gebildet werden, die dem
auf alle zurückliegenden Dienstjahre ab dem
28. Lebensjahr entfallenden Pensionsaufwand
entspricht. Diese Erstrückstellung darf aber,
um die hieraus resultierenden Bilanzauswir-
kungen zu glätten, ggf. auf drei Wirtschafts-
jahre verteilt werden.

Bei Eintritt eines vorzeitigen Versorgungsfalles
(Invalidität oder Tod des Versorgungsberech-
tigten) und beim vorzeitigen Ausscheiden aus
dem Dienstverhältnis unter Aufrechterhaltung
eines Teilanspruchs ist der Rückstellungsbe-
trag auf den Barwert der einsetzenden Leis-
tungen bzw. den Barwert der aufrechterhal-
tenen Anwartschaft aufzufüllen. Auch hier 
ist ggf. (wenn sich der Barwert um mehr als
25 % erhöhen würde) eine Verteilung auf
drei Jahre möglich.

Auf der Aktivseite der Steuerbilanz wird der
Anspruch aus der Fondsanlage im Anlagever-
mögen ausgewiesen. Die Fondsanteile sind
zunächst mit den Anschaffungskosten zu ak-
tivieren, die sich aus der Kaufabrechnung im
UnionDepot ergeben. Die Bilanzierung er-
folgt in der Folgezeit nach dem gemilderten
Niederstwertprinzip.

2. Bilanzielle Behandlung von 
Zeitwertkonten:

Auch für Verpflichtungen aus Zeitwertkonten
sind Rückstellungen zu bilden. Wird dem teil-
nehmenden Mitarbeiter keine Beteiligung 
am Anlageergebnis des Rückdeckungsmittels
gewährt, so ist eine Rückstellung nach § 6
Abs. 3a EStG auf der Passivseite der Bilanz
zu bilden.

In dem weitaus häufigsten Modell, bei dem
der Teilnehmer vollständig am Anlageergeb-
nis beteiligt ist (Partizipationsmodell), ent-
spricht die Rückstellung für den Erfüllungs-
rückstand in der Handelsbilanz infolge des
Stichtagsprinzips dem Kurswert der Fonds-
anlage zum jeweiligen Bilanzstichtag.

Steuerlich ist die Behandlung von Zeitwert-
konten noch nicht abschließend geklärt. Wür-
de man allerdings das BMF-Schreiben vom
17. Dezember 20024 zu wertpapiergebunde-
nen Pensionszusagen analog anwenden,
würde sich die Rückstellung auf den Um-
wandlungsbetrag – bei Kursverlusten ent-
sprechend reduziert – beschränken.

Auch soweit Einkommensteile umgewandelt
werden, die heute nicht den Sozialversiche-
rungsbeiträgen unterliegen, ist handelsrecht-
lich eine Rückstellung für in Zukunft – näm-
lich in der Freistellungsphase – wahrscheinlich
fällige Beiträge zu bilden. Maßgeblich sind
dabei die zum Bilanzstichtag relevanten 
Größen, wie die Höhe des Beitragssatzes
oder die Beitragsbemessungsgrenze, sowie
die Wahrscheinlichkeit des späteren Eintre-
tens (im Störfall werden zum Beispiel keine
Beiträge fällig) einer Sozialversicherungs-
pflicht.

Auf der Aktivseite der Steuerbilanz wird der
Anspruch aus der Fondsanlage wie bei der
Direktzusage im Anlagevermögen nach dem
gemilderten Niederstwertprinzip ausgewie-
sen. Daher sind die Fondsanteile zunächst
mit den Anschaffungskosten aus der Kauf-
abrechnung des UnionDepots zu aktivieren.

1 Für vor dem 01.01.1987 erteilte Versorgungszusagen besteht ein Passivierungswahlrecht (Art. 28 Abs. 1 S. 1 EGHBG).
2 Wurde die Versorgungszusage erstmals vor dem 31.12.2000 erteilt, darf die Rückstellung frühestens für das Wirtschaftsjahr gebildet werden, bis zu dessen Mitte der Pensionsberechtigte das 30. Lebensjahr vollendet.
3 Bei Versorgungszusagen, die auf einer Entgeltumwandlung beruhen, tritt eine sofortige gesetzliche Unverfallbarkeit gem. § 1b Abs. 5 BetrAVG ein.
4 Aktenzeichen: IV A 6 – S 2176 – 47/02.

Für alle Fragen rund um die betriebliche
Altersversorgung und Zeitwertkonten
steht Ihnen die compertis, Beratungs-
gesellschaft für betriebliches Vorsorge-
management mbH (www.compertis.de)
zur Verfügung.



X. Ausblick

Im Zuge der Unternehmensteuerreform
2008 wird das Halbeinkünfteverfahren mit
Wirkung zum 1. Januar 2009 durch ein Teil-
einkünfteverfahren ersetzt. Danach sind nur
noch 40 Prozent der Dividenden- und Veräuße-
rungsgewinne aus Aktien steuerfrei. Fortan
sind für betriebliche Anleger, die einkommen-
steuerpflichtig sind, somit 60 Prozent dieser
Erträge steuerpflichtig.

Die zum 1. Januar 2009 in Kraft tretende Ab-
geltungssteuer ist rein formal zwar Bestand-
teil der Unternehmensteuerreform, sie findet
im betrieblichen Bereich jedoch keine Anwen-
dung. Dennoch wird ab diesem Zeitpunkt auf
etwaige Veräußerungs- und Rückgabegewin-
ne im Fondsbereich auch bei betrieblichen
Anlegern grundsätzlich ein Kapitalertragsteu-
erabzug von 25 Prozent vorgenommen wer-
den. Dieser hat bei dieser Anlegergruppe je-
doch keine abgeltende Wirkung, sondern
stellt lediglich eine Steuervorauszahlung auf
die Steuerschuld dar. Insoweit hat die Einfüh-
rung der Abgeltungssteuer im Bereich der
betrieblichen Fondsanlage Auswirkungen auf
die Liquidität und die Cash Flows der betrieb-
lichen Fondsanleger.
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XI. Glossar

1. Personengesellschaft und GbR

Von vielen Anlegern wird die Frage aufge-
worfen, ob Fondsanleger, die die Rechtsform
einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts („GbR“
oder auch „BGB-Gesellschaft“ genannt) besit-
zen, immer den betrieblichen Anlegern zuzu-
ordnen sind.

Eine GbR ist der vertragliche Zusammenschluss
mehrerer Personen zur Erreichung eines ge-
meinsamen Zwecks gemäß §§ 705 ff. BGB.
Diese Rechtsform ermöglicht mehreren Betei-
ligten eine gemeinsame Betätigung im wirt-
schaftlichen, gesellschaftlichen, sozialen und
kulturellen Bereich.

Für die Besteuerung der Einkünfte, die im
Rahmen einer GbR erzielt werden, gelten weit-
gehend die allgemeinen Besteuerungsregeln
für Personengesellschaften. Dies bedeutet,
die GbR ist nicht selbst einkommensteuer-
pflichtig. Die durch die Gesellschaft erzielten
Einkünfte werden den einzelnen Gesellschaf-
tern zugerechnet und bei deren Veranlagung
zur Einkommensteuer erfasst. Es erfolgt inso-
weit eine einheitliche und gesonderte Ergeb-
nisermittlung auf Gesellschafts- und Gesell-
schafterebene (§§ 179, 180 Abs. 1 Nr. 2a AO).
In diesem Zusammenhang wird auch die Fra-
ge entschieden, welche Art von Einkünften
von den Gesellschaftern erzielt wird. Diese
richtet sich nach der konkreten Tätigkeit der
Gesellschaft.

Betreibt die GbR einen gewerblichen, freibe-
ruflichen oder landwirtschaftlichen Betrieb,
so gelten für die Ermittlung der Einkünfte
grundsätzlich die gleichen Regelungen, die
auch für andere Personengesellschaften (z.B.
OHG, KG) anzuwenden sind.

Verwaltet die Gesellschaft dagegen lediglich
Vermögen (z.B. Immobilien, Wertpapiere), so
erzielt die Gesellschaft in Abhängigkeit von
der Art des verwalteten Vermögens Einkünfte
aus Vermietung und Verpachtung i.S.d. § 21
EStG oder aus Kapitalvermögen i.S.d. § 20
EStG). Dann werden die Einkünfte der „ver-
mögensverwaltenden GbR“ als Überschuss
der Einnahmen über die Werbungskosten er-
mittelt. Auch diese werden einheitlich und
gesondert festgestellt. Die im Rahmen der
einheitlichen Feststellung ermittelten Anteile
der einzelnen Gesellschafter an den Einkünf-
ten der GbR werden letztendlich dann bei
der Veranlagung der Gesellschafter zur Ein-
kommensteuer steuerlich erfasst.

2. Typische Personen- und 
Kapitalgesellschaften 

Die im Wirtschaftsleben der Bundesrepublik
Deutschland am weitesten verbreiteten For-
men der Personen- und Kapitalgesellschaft
können Sie der nachstehenden Tabelle ent-
nehmen.

Darüber hinaus gibt es Mischformen zwi-
schen Personen und Kapitalgesellschaften.
Diese haben mehrere Gesellschaften (Kapital-
und Personengesellschaften) als Gesellschaf-
ter. In der Regel tritt dabei eine Kapitalgesell-
schaft als persönlich haftende Gesellschafte-
rin einer Personengesellschaft oder KGaA auf.

Die in der Bundesrepublik Deutschland ge-
bräuchlichste Mischform stellt die GmbH &
Co. KG dar.

3. Besonderheiten der Einnahmen-
Überschussrechnung 

Grundsätzlich wird im betrieblichen Bereich
der Gewinn durch Betriebsvermögensver-
gleich ermittelt (§§ 4 Abs.1, 5 EStG). Der 
Betriebsvermögensvergleich zeigt für jedes
Wirtschaftsjahr durch die Einbeziehung von
Forderungen, Schulden, Rechnungsabgren-
zungen, Rückstellungen und Wertberichti-
gungen das tatsächlich wirtschaftlich erzielte
Ergebnis auf. Gewinn ist der stichtagsbezo-
gene Unterschiedsbetrag zwischen dem Be-
triebsvermögen am Schluss des laufenden
Wirtschaftsjahres (Wirtschaftsjahr) und dem
Betriebsvermögen am Schluss des vorange-
gangenen Wirtschaftsjahres (§ 4 Abs. 1 EStG).

Die „Einnahmen-Überschussrechnung“ gemäß
§ 4 Abs. 3 EStG ist eine vereinfachte Art der
Gewinnermittlung in Form einer Gegenüber-
stellung aller durch den Betrieb veranlassten
Einnahmen und Ausgaben. Die Überschusser-
mittlung – Gewinnermittlung – erfolgt durch
den Abzug der Betriebsausgaben von den
Betriebseinnahmen.

Die Einnahmen-Überschussrechnung, die dem
Zuflussprinzip des § 11 EStG folgt, ist eine
einfache Geldverkehrsrechnung. Dabei wird
vorrangig der Zu- und Abfluss von Einnah-
men und Ausgaben festgehalten. Das Entste-
hen einer Zahlungsverpflichtung ist dagegen
grundsätzlich ohne Bedeutung. Geleistete
bzw. vereinnahmte Zahlungen werden bis zu
zehn Tagen vor oder nach Ablauf des Wirt-
schaftsjahres allerdings dem Wirtschaftsjahr
zugerechnet, dem sie wirtschaftlich zuzuord-
nen sind, wenn sie regelmäßig wiederkeh-
rende Einnahmen bzw. Ausgaben sind (§ 11
Abs. 1, 2 EStG).

Personengesellschaften Kapitalgesellschaften

GbR SE
Gesellschaft bürgerlichen Rechts, Societas Europaea
BGB-Gesellschaft Europäische Aktiengesellschaft

PartG AG
Partnerschaftsgesellschaft Aktiengesellschaft

oHG KGaA
Offene Handelsgesellschaft Kommanditgesellschaft auf Aktien

KG GmbH
Kommanditgesellschaft Gesellschaft mit beschränkter Haftung

EWIV Limited Company 
Europäische wirtschaftliche GmbH britischen Rechts
Interessenvereinigung

eG
Eingetragene Genossenschaft

Formen der Personen- und Kapitalgesellschaften:



Neben einer vereinfachten Aufzeichnung der
Geschäftsvorfälle bietet die Einnahmen-Über-
schussrechnung insbesondere den Vorteil,
dass der Steuerpflichtige in einem größeren
Maße als beim Betriebsvermögensvergleich
Zahlungen in andere Wirtschaftsjahre verla-
gern kann (z.B. durch Vorauszahlungen, Vor-
schussleistungen, Stundungen von Rechnun-
gen). Möglicherweise spiegelt sich dies dann
aber in einem wirtschaftlich nicht ganz zutref-
fenden Periodengewinn wider. Unterschiede
zum Betriebsvermögensvergleich bestehen
zudem bei den laufenden Betriebseinnah-
men und Betriebsausgaben sowie bei der An-
schaffung und Veräußerung von Umlaufver-
mögen. Der Totalgewinn vom Beginn bis zum
Ende einer betrieblichen Tätigkeit muss bei
einer Gewinnermittlung durch Einnahmen-
Überschussrechnung jedoch mit der durch
Betriebsvermögensvergleich identisch sein.

Beispiel: Ein Unternehmen kauft für seinen
Geschäftsbetrieb im Jahr 2007 Waren für
100,– Euro und verkauft diese im Jahr 2008
für 250,– Euro.

� Beim Betriebsvermögensvergleich
ergibt sich nur im Jahr 2008 eine Gewinn-
auswirkung in Höhe von 150,– Euro,
nämlich eine Bestandsminderung (Waren)
in Höhe von 100,– Euro und eine Meh-
rung des Barvermögens (Kasse) in Höhe
von 250,– Euro.

� Bei einer Einnahmen-Überschussrech-
nung sind im Jahr 2007 Betriebsausga-
ben in Höhe von 100,– Euro und im Jahre
2008 Betriebseinnahmen in Höhe von
250,– Euro zu erfassen.

Die Gewinnauswirkung (der Totalgewinn)
beläuft sich in beiden Fällen auf 150,– Euro.

4. Die neue „Zinsschrankenregelung“ 

Im Rahmen der Unternehmensteuerreform
2008 wurde die Zinsschrankenregelung (§ 4h
EStG) eingeführt. Diese findet erstmals auf
Wirtschaftsjahre, die nach dem 25. Mai 2007
begannen und nicht vor dem 1. Januar 2008
endeten, bei Körperschaften, Personengesell-
schaften und Einzelunternehmungen Anwen-
dung.

Kernelement der Zinsschranke ist die
Beschränkung des Abzugs von Zinsauf-
wand als Betriebsausgabe auf die Höhe des
Zinsertrags, darüber hinaus auf 30 Prozent
des EBITDA („earnings before interest, taxes,
depreciation and amortization“).

Beträgt der Zinsaufwand nach Abzug des
Zinsertrags (Zinssaldo) weniger als 1 Million,
ist der Zinsaufwand in voller Höhe als Be-
triebsausgabe abziehbar.

Das EBITDA berechnet sich aus dem Jahres-
ergebnis bereinigt um die Zinserträge und
Zinsaufwendungen sowie um die Abschrei-
bungen (nicht jedoch um Teilwertabschrei-
bungen). Hieraus folgt, dass zukünftig der Art
der Unternehmensfinanzierung eine sehr
wichtige Bedeutung zukommt.

Durch das Jahressteuergesetz 2008 wurde 
§ 2 InvStG um einen neuen Absatz 2a) er-
gänzt, der eine Regelung beinhaltet, nach
welcher ausgeschüttete oder ausschüttungs-
gleiche Erträge des Investmentvermögens,
die aus Zinserträgen im Sinne des neuen § 4h
Abs. 3 Satz 3 EStG stammen, beim Anleger 
im Rahmen des § 4h Absatz1 EStG als Zins-
erträge zu berücksichtigen sind. Zur Identifi-
kation, welcher Anteil einer Ausschüttung/
Thesaurierung auf den Zinsertrag im Sinne der
Zinsschranke entfällt, wurde in den Besteue-
rungsgrundlagen im Sinne des § 5 InvStG
eine weitere Angabe eingeführt. Nach § 5
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) InvStG wird Doppel-
buchstabe ll) eingefügt: „Erträge im Sinne
des § 2 Abs. 2a InvStG“.

Für die Ermittlung des Zinsertrags im vorigen
Sinne ist es möglich, von der bisher ausge-
wiesenen ZASt-Bemessungsgrundlage aus-
zugehen. Nicht mit einbezogen werden je-
doch die sonstigen laufenden Erträge (z.B.
Erträge aus Wertpapierleihe, Kompensations-
zahlungen und Lending Fees, Repo Zahlun-
gen, Verwaltungskostenerstattungen etc.).

Dies hat insbesondere zur Folge, dass durch
Investmentfonds „durchgeleitete“ Zinserträ-
ge Zinsen im Sinne der neuen Zinsschran-
kenregelung sind. Zinsaufwendungen eines
betrieblichen Anlegers sind deshalb immer
bis zur Höhe des Zinsertrages aus Investment-
fondsanteilen voll abzugsfähig. Verbleibt nach
Abzug des Zinsertrags ein negativer Zinssal-

do in Höhe von mindestens einer Million, ist
dieser in Höhe von 30 Prozent des EBITDA
als Betriebsausgabe abziehbar. Darüber hin-
ausgehender Zinsaufwand ist als nicht ab-
zugsfähige Betriebsausgabe zu behandeln.
Dieser ist außerbilanziell dem steuerlichen
Gewinn hinzuzurechnen. Zudem wird dieser
Betrag im Rahmen einer gesonderten Ver-
lustfeststellung durch FA festgehalten. Diese
Zinsbelastung kann erst in späteren Veranla-
gungszeiträumen steuerlich geltend gemacht
werden, soweit die Zinsschranke dies zulässt.5

5. Behandlung ausländischer Fonds

Für in- und ausländische Sondervermögen
(Fonds) gilt nach den jüngsten Änderungen
im Investmentrecht zum Jahresende 2007
durch das Investmentänderungsgesetz ein
einheitlicher „formeller Investmentbegriff“.

Die steuerliche Behandlung ausländischer
Fonds nach dem deutschen InvStG ist da-
nach zu beurteilen, ob sie transparent sind,
d.h. ob sie die nach § 5 InvStG vorgeschrie-
benen Besteuerungsgrundlagen innerhalb
der gesetzlich vorgesehenen Fristen bekannt
machen oder nicht. Durch die Gleichstellung
unter dem InvStG findet ansonsten die Rege-
lung über die Pauschalbesteuerung gemäß 
§ 6 InvStG Anwendung.

Die Besteuerung der Erträge registrierter
Fonds, die dem Anleger die relevanten Be-
steuerungsgrundlagen bekannt machen, ent-
spricht im Wesentlichen der Besteuerung in-
ländischer Fonds. Sofern lediglich einzelne
Angaben, wie z.B. steuerfreie Dividenden,
nicht bekannt gemacht werden, handelt es
sich um sog. semitransparente Fonds. Zwar
unterliegen diese Fonds nicht der Pauschal-
besteuerung nach § 6 InvStG, allerdings kön-
nen die Anleger wegen der fehlenden Anga-
ben auch nicht die steuerlich vorteilhaften
Regelungen, wie z.B. die Steuerfreiheit von
Dividenden, in Anspruch nehmen. Die Erträge
sind vielmehr in voller Höhe zu versteuern.
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5 Beispiele zur Wirkungsweise der Zinsschrankenregelung im Allgemei-
nen und bei einer Fondsanlage im Speziellen finden Sie in unserem
ausführlichen „Steuer-Leitfaden für betriebliche Anleger 2007“, den
wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen.
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XII. Anhang

1. Arten von NV-Bescheinigungen

Bescheinigungsart

NV-2-Bescheinigung 
gemäß § 44a Abs. 4 EStG für KSt-befreite inländische Körperschaf-
ten, Personenvereinigungen und Vermögensmassen (z.B. gemein-
nützige Vereine) und inländische juristische Personen des öffent-
lichen Rechts (z.B. Kommunen, Kirchen)

NV-2-B-Bescheinigung 
gemäß § 44a Abs. 7 EStG für Körperschaften, Personenvereinigun-
gen und Vermögensmassen (z.B. Stiftungen), die ausschließlich
und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen
Zwecken dienen; juristische Personen des öffentlichen Rechts, die
ausschließlich und unmittelbar kirchlichen Zwecken dienen; Stif-
tungen des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dienen (z.B. Kirchen,
gemeinnützige Stiftungen bzw. Vereine)

NV-2-B-Bescheinigung 
gemäß § 44a Abs. 8 EStG für steuerbefreite Körperschaften (außer
§ 44a Abs. 7 EStG), inländische juristische Personen des öffent-
lichen Rechts (nicht in § 44a Abs. 7 EStG bezeichnet; z.B. Kommu-
nen, Städte, Gemeinden, Zweckverbände, Sterbe- und Pensions-
kassen)

„Dauerüberzahler“-Bescheinigung
gemäß § 44a Abs. 5 EStG für unbeschränkt oder beschränkt steu-
erpflichtige Gläubiger, bei denen die Kapitalertragsteuer aufgrund
der Art der Geschäfte auf Dauer höher wäre als die gesamte fest-
zusetzende Einkommen- oder Körperschaftsteuer (z. B. Versiche-
rungsunternehmen, Vermögensverwaltungen)

Arten von NV-Bescheinigungen

6 § 52a Abs. 16 Satz 1 i.V.m. § 44a Abs. 8 Satz 1 und Satz 2 EStG.

Bescheinigungswirkung

Abstandnahme vom ZASt-Abzug (inkl. SolZ)
Keine Erstattung der KESt

Volle Erstattung der KESt (inkl. SolZ)
Volle Erstattung der ZASt (inkl. SolZ)

Teilweise Erstattung der KESt (inkl. SolZ) bei einem 
Reststeuersatz von stets 15 Prozent6

� Zufluss 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2008
25-prozentige Erstattung der KESt von 20 Prozent

� Zuflüsse nach dem 31. Dezember 2008
10-prozentige Erstattung der KESt von 25 Prozent,
d.h. 40 Prozent der Steuerbelastung

Volle Erstattung der ZASt (inkl. SolZ)

Volle Erstattung der KESt (inkl. SolZ),
Freistellung ZASt bzw. volle Erstattung (inkl. SolZ)



Häufig wird inländischen Steuerpflichtigen
die Bescheinigung NV-2B zusammen mit einer
NV-2-B-Bescheinigung erteilt.

2. Muster NV-Bescheinigung
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3. Muster Freistellungsauftrag
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XI. Anhang

4. Überblick über die Besteuerung der 
Erträge aus Investmentfonds 

Anleger

Sachverhalt

Anleger ist eine natürliche
Person und hält die Anteile
im Betriebsvermögen

Anleger ist eine natürliche
Person und hält die Anteile
im Privatvermögen

Anleger ist eine 
Kapitalgesellschaft1

1. Inländische und 
ausländische Dividenden

2. Inländische und 
ausländische Zinsen

3. Veräußerungsgewinne 
aus Wertpapieren 
(insbesondere Renten 
und Aktien) und 
GmbH-Anteilen

Gewinne aus Termin-
geschäften i.S.d. § 23 I 
Nr. 4 EStG

4. Optionsprämien

Thesauriert:
� gelten als zugeflossen mit

Ablauf des Fondsgeschäfts-
jahres

� zur Hälfte steuerpflichtig

Ausgeschüttet:
� zur Hälfte steuerpflichtig 

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1, 2 Abs. 2)

Thesauriert:
� gelten als zugeflossen mit

Ablauf des Fondsgeschäfts-
jahres

� voll steuerpflichtig

Ausgeschüttet:
� voll steuerpflichtig

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1)

Thesauriert:
� gelten als nicht zugeflossen 

Ausgeschüttet:
� voll steuerpflichtig hin-

sichtlich der Veräußerungs-
gewinne aus Renten

� zur Hälfte steuerpflichtig 
hinsichtlich der Veräuße-
rungsgewinne auf Aktien
und GmbH-Anteile

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1, 2 Abs. 3)

Thesauriert:
� gelten als nicht zugeflossen 

Ausgeschüttet:
� voll steuerpflichtig

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1, 2 Abs. 3)

Thesauriert:
� gelten als nicht zugeflossen 

Ausgeschüttet:
� voll steuerpflichtig

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1)

Thesauriert:
� gelten als zugeflossen mit

Ablauf des Fondsgeschäfts-
jahres

� zur Hälfte steuerpflichtig

Ausgeschüttet:
� zur Hälfte steuerpflichtig

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1, 2 Abs. 2)

Thesauriert:
� gelten als zugeflossen mit

Ablauf des Fondsgeschäfts-
jahres

� voll steuerpflichtig

Ausgeschüttet:
� voll steuerpflichtig

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1)

Thesauriert:
� gelten als nicht zugeflossen 

Ausgeschüttet:
� steuerfrei 

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1, 2 Abs. 3)

Thesauriert:
� gelten als nicht zugeflossen 

Ausgeschüttet:
� steuerfrei 

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1, 2 Abs. 3)

Thesauriert:
� gelten als nicht zugeflossen 

Ausgeschüttet:
� steuerfrei 

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1)

Thesauriert:
� gelten als zugeflossen mit

Ablauf des Fondsgeschäfts-
jahres

� steuerfrei

Ausgeschüttet:
� steuerfrei

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1, 2 Abs. 2)

Thesauriert:
� gelten als zugeflossen mit

Ablauf des Fondsgeschäfts-
jahres

� voll steuerpflichtig

Ausgeschüttet:
� voll steuerpflichtig

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1)

Thesauriert:
� gelten als nicht zugeflossen 

Ausgeschüttet:
� voll steuerpflichtig hin-

sichtlich der Veräußerungs-
gewinne aus Renten

� steuerfrei hinsichtlich der
Veräußerungsgewinne auf
Aktien u. GmbH-Anteile

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1, 2 Abs. 3)

Thesauriert:
� gelten als nicht zugeflossen 

Ausgeschüttet:
� voll steuerpflichtig

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1, 2 Abs. 3)

Thesauriert:
� gelten als nicht zugeflossen 

Ausgeschüttet:
� voll steuerpflichtig

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1)

Überblick über die Besteuerung der Erträge aus transparenten Investmentvermögen

1 Bei Kapitalgesellschaften, bei denen § 8b Abs. 7 KStG (Kreditinstitute, die die Investmentanteile im Handelsbestand halten) oder § 8b Abs. 8 KStG (Lebens- und Krankenversicherungen) anzuwenden ist, sind Dividenden bzw.
Veräußerungsgewinne aus Aktien und GmbH-Anteilen in vollem Umfang steuerpflichtig.
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Anleger

Sachverhalt

Anleger ist eine natürliche
Person und hält die Anteile
im Betriebsvermögen

Anleger ist eine natürliche
Person und hält die Anteile
im Privatvermögen

Anleger ist eine 
Kapitalgesellschaft

5. Erträge aus Leer-
verkäufen von Wert-
papieren

6. Inländische Mieten

7. Ausländische Mieten 
(DBA mit Freistellungs-
methode = Regelfall)

8. ausländische Mieten 
(DBA mit Anrechnungs-
methode = Ausnahme,
insb. Schweiz und 
Spanien )

Thesauriert:
� gelten als nicht zugeflossen 

Ausgeschüttet:
� voll steuerpflichtig hin-

sichtlich der Veräußerungs-
gewinne aus Renten

� zur Hälfte steuerpflichtig 
hinsichtlich der Veräuße-
rungsgewinne auf Aktien
und GmbH-Anteile

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1, 2 Abs. 3)

Thesauriert:
� gelten als zugeflossen mit

Ablauf des Fondsgeschäfts-
jahres

� voll steuerpflichtig

Ausgeschüttet:
� voll steuerpflichtig

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1)

Thesauriert:
� gelten als zugeflossen mit

Ablauf des Fondsgeschäfts-
jahres

� steuerfrei mit Progressions-
vorbehalt

Ausgeschüttet:
� steuerfrei mit Progressions-

vorbehalt

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1, 4 Abs.1)

Thesauriert:
� gelten als zugeflossen mit

Ablauf des Fondsgeschäfts-
jahres

� steuerpflichtig
� Steueranrechnung/

Steuerabzug

Ausgeschüttet:
� steuerpflichtig
� Steueranrechnung/

Steuerabzug

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1, 4 Abs. 2)

Thesauriert:
� gelten als nicht zugeflossen 

Ausgeschüttet:
� steuerfrei 

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1, 2 Abs. 3)

Thesauriert:
� gelten als zugeflossen mit

Ablauf des Fondsgeschäfts-
jahres

� voll steuerpflichtig

Ausgeschüttet:
� voll steuerpflichtig

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1)

Thesauriert:
� gelten als zugeflossen mit

Ablauf des Fondsgeschäfts-
jahres

� steuerfrei mit Progressions-
vorbehalt

Ausgeschüttet:
� steuerfrei mit Progressions-

vorbehalt

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1, 4 Abs.1)

Thesauriert:
� gelten als zugeflossen mit

Ablauf des Fondsgeschäfts-
jahres

� voll steuerpflichtig
� Steueranrechnung/

Steuerabzug

Ausgeschüttet:
� steuerpflichtig
� Steueranrechnung/

Steuerabzug

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1, 4 Abs. 2)

Thesauriert:
� gelten als nicht zugeflossen 

Ausgeschüttet:
� voll steuerpflichtig hin-

sichtlich der Veräußerungs-
gewinne aus Renten

� steuerfrei hinsichtlich der
Veräußerungsgewinne auf
Aktien u. GmbH-Anteile1

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1, 2 Abs. 3)

Thesauriert:
� gelten als zugeflossen mit

Ablauf des Fondsgeschäfts-
jahres

� voll steuerpflichtig

Ausgeschüttet:
� voll steuerpflichtig

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1)

Thesauriert:
� gelten als zugeflossen mit

Ablauf des Fondsgeschäfts-
jahres

� steuerfrei

Ausgeschüttet:
� steuerfrei

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1, 4 Abs.1)

Thesauriert:
� gelten als zugeflossen mit

Ablauf des Fondsgeschäfts-
jahres

� steuerpflichtig
� Steueranrechnung/

Steuerabzug

Ausgeschüttet:
� steuerpflichtig
� Steueranrechnung/

Steuerabzug

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1, 4 Abs. 2)

Überblick über die Besteuerung der Erträge aus transparenten Investmentvermögen
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XI. Anhang

Anleger ist eine natürliche
Person und hält die Anteile
im Betriebsvermögen

Anleger ist eine natürliche
Person und hält die Anteile
im Privatvermögen

Anleger ist eine 
Kapitalgesellschaft

Überblick über die Besteuerung der Erträge aus transparenten Investmentvermögen

9. Veräußerungsgewinne 
aus inländischen Grund-
stücken

10. Veräußerungsgewinne 
aus ausländischen 
Grundstücken (DBA mit 
Freistellungsmethode)

11. Veräußerungsgewinne 
aus ausländischen 
Grundstücken (DBA mit 
Anrechnungsmethode)

Thesauriert:
� gelten nur als zugeflossen,

wenn die Veräußerung inner-
halb der 10-Jahresfrist statt-
gefunden hat

� voll steuerpflichtig

Ausgeschüttet:
� voll steuerpflichtig

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1, 2 Abs. 3)

Thesauriert:
� gelten nur als zugeflossen,

wenn die Veräußerung inner-
halb der 10-Jahresfrist statt-
gefunden hat

� steuerfrei mit Progressions-
vorbehalt

Ausgeschüttet:
steuerfrei mit Progressions-
vorbehalt

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1, 2 Abs. 3,
4 Abs. 1)

Thesauriert:
� gelten nur als zugeflossen,

wenn die Veräußerung inner-
halb der 10-Jahresfrist statt-
gefunden hat

� steuerpflichtig
� Steueranrechnung/

Steuerabzug

Ausgeschüttet:
� steuerpflichtig
� Steueranrechnung/

Steuerabzug

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1, 2 Abs. 3,
4 Abs. 2)

Thesauriert:
� gelten nur als zugeflossen,

wenn die Veräußerung inner-
halb der 10-Jahresfrist statt-
gefunden hat

� voll steuerpflichtig

Ausgeschüttet:
� voll steuerpflichtig

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1, 2 Abs. 3)

Thesauriert:
� gelten nur als zugeflossen,

wenn die Veräußerung inner-
halb der 10-Jahresfrist statt-
gefunden hat

� steuerfrei 

Ausgeschüttet:
� steuerfrei 

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1, 2 Abs. 3,
4 Abs. 1)

Thesauriert:
� gelten nur als zugeflossen,

wenn die Veräußerung inner-
halb der 10-Jahresfrist statt-
gefunden hat

� steuerpflichtig
� Steueranrechnung/

Steuerabzug

Ausgeschüttet:
� steuerpflichtig
� Steueranrechnung/

Steuerabzug

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1, 2 Abs. 3,
4 Abs. 2)

Thesauriert:
� gelten nur als zugeflossen,

wenn die Veräußerung inner-
halb der 10-Jahresfrist statt-
gefunden hat

� voll steuerpflichtig

Ausgeschüttet:
� steuerfrei, wenn die Ver-

äußerung außerhalb der 
10-Jahresfrist stattgefunden
hat, sonst steuerpflichtig

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1, 2 Abs. 3)

Thesauriert:
� gelten nur als zugeflossen,

wenn die Veräußerung inner-
halb der 10-Jahresfrist statt-
gefunden hat

� steuerfrei mit Progressions-
vorbehalt

Ausgeschüttet:
� steuerfrei mit Progressions-

vorbehalt, wenn die Ver-
äußerung innerhalb der 
10-Jahresfrist stattgefunden
hat, sonst steuerfrei ohne
Progressionsvorbehalt

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1, 2 Abs. 3,
4 Abs. 1)

Thesauriert:
� gelten nur als zugeflossen,

wenn die Veräußerung inner-
halb der 10-Jahresfrist statt-
gefunden hat

� steuerpflichtig
� Steueranrechnung/

Steuerabzug

Ausgeschüttet:
� steuerfrei, wenn die Ver-

äußerung außerhalb der 
10-Jahresfrist stattgefunden
hat, sonst steuerpflichtig

� Steueranrechnung/
Steuerabzug

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1, 2 Abs. 3,
4 Abs. 2)

Anleger

Sachverhalt
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Anleger

Sachverhalt

Anleger ist eine natürliche
Person und hält die Anteile
im Betriebsvermögen

Anleger ist eine natürliche
Person und hält die Anteile
im Privatvermögen

Anleger ist eine 
Kapitalgesellschaft

12. Beteiligungserträge 
aus der Beteiligung an 
Personengesellschaften,
insbesondere Grund-
stücks-Personengesell-
schaften

13. Inländische Dividenden 
von Grundstücks-
kapitalgesellschaften

14. Ausländische Dividen-
den aus Grundstücks-
kapitalgesellschaften;
Schachteldividende

15. Ausländische Dividen-
den aus (insb. Grund-
stücks-)Kapitalgesell-
schaften (keine Schach-
teldividende, weil z.B.
die erforderliche Betei-
ligungsquote nicht 
erreicht wird oder der 
Methodenartikel des 
DBA eine Freistellung 
nur bei Ausschüttungen 
an eine Kapitalgesell-
schaft vorsieht und 
somit auf der Ebene 
eines Sondervermögens 
nicht zur Anwendung 
kommt)

Der Beteiligungsertrag ist bei
vermögensverwaltenden Perso-
nengesellschaften steuerlich so
zu werten wie die Einkünfte,
die auf Ebene der Personenge-
sellschaft erzielt werden, d.h.
Behandlung wie Zinsen, wie
Mieten etc. – bei gewerblichen
oder gewerblich geprägten Per-
sonengesellschaften erzielt der
Fonds gewerbliche Einkünfte

Wie sonstige Dividenden (s.1.)

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1, 2 Abs. 2)

Die Ausschüttung der Dividen-
den ist nach § 4 Abs. 1 InvStG
steuerfrei in voller Höhe (mit
Progressionsvorbehalt)

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1, 4 Abs. 1)

Wie sonstige Dividenden (s.1.)

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1, 2 Abs. 2)

Der Beteiligungsertrag ist bei
vermögensverwaltenden Perso-
nengesellschaften steuerlich so
zu werten wie die Einkünfte,
die auf Ebene der Personenge-
sellschaft erzielt werden, d.h.
Behandlung wie Zinsen, wie
Mieten etc. – bei gewerblichen
oder gewerblich geprägten Per-
sonengesellschaften erzielt der
Fonds gewerbliche Einkünfte

Wie sonstige Dividenden (s.1.)

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1, 2 Abs. 2)

Die Ausschüttung der Dividen-
den ist nach § 4 Abs. 1 InvStG
steuerfrei in voller Höhe (mit
Progressionsvorbehalt)

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1, 4 Abs. 1)

Wie sonstige Dividenden (s.1.)

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1, 2 Abs. 2)

Der Beteiligungsertrag ist bei
vermögensverwaltenden Perso-
nengesellschaften steuerlich so
zu werten wie die Einkünfte,
die auf Ebene der Personenge-
sellschaft erzielt werden, d.h.
Behandlung wie Zinsen, wie
Mieten etc. – bei gewerblichen
oder gewerblich geprägten Per-
sonengesellschaften erzielt der
Fonds gewerbliche Einkünfte

Wie sonstige Dividenden (s.1.)

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1, 2 Abs. 2)

Die Ausschüttung der Dividen-
den ist nach § 4 Abs. 1 InvStG
steuerfrei in voller Höhe

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1, 4 Abs. 1)

Wie sonstige Dividenden (s.1.)

(§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1, 2 Abs. 2)

Überblick über die Besteuerung der Erträge aus transparenten Investmentvermögen

Quelle: Auszug aus Anhang 1 zum Einführungsschreiben zum InvStG vom Juni 2005.



Ihre Kontaktmöglichkeiten:

Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhüttenstraße 10
60329 Frankfurt am Main

Union Investment Institutional GmbH
Wiesenhüttenplatz 25
60329 Frankfurt am Main

Telefon 0180 3 959501*
Telefax 0180 3 959505*
*0,09 Euro pro Minute (aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunkpreise können abweichen)

www.union-investment.de

Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise
zu Chancen und Risiken der Fonds entnehmen Sie bitte den
aktuellen Verkaufsprospekten, den Vertragsbedingungen sowie
den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos über
den Kundenservice der Union Investment Service Bank AG 
erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche
Grundlage für den Kauf der Fonds.

Die Inhalte dieses Marketingmaterials stellen keine Hand-
lungsempfehlung dar, sie ersetzen weder die individuelle 
Anlageberatung durch die Bank noch die individuelle, quali-
fizierte Steuerberatung. Dieses Dokument wurde von der
Union Investment Privatfonds GmbH und der Union Investment
Institutional GmbH mit Sorgfalt entworfen und hergestellt,
dennoch übernimmt Union Investment keine Gewähr für die
Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit.

Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen:
Juni 2008, soweit nicht anders angegeben.


